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1. Kapitel

Einführung und Problemdarstellung

Mit Wirkung zum 1. Januar 2002 wurden durch das „Gesetz zur Bekämpfung
von Steuerverkürzungen bei der Umsatzsteuer und zur Änderung anderer Steuer-
gesetze“ (Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz – StVBG)1 einige Änderungen
am Umsatzsteuergesetz vorgenommen. Insbesondere wurden neben einem Haf-
tungstatbestand (§ 25d UStG), der Umsatzsteuer-Nachschau (§ 27b UStG) und
einer Regelung zur Sicherheitsleistung vor allem bei Vorsteuervergütungen
(§ 18f UStG) auch ein Ordnungswidrigkeits- sowie ein Straftatbestand (§§ 26b,
26c UStG) aufgenommen.2

Diese Änderungen waren Reaktion auf die Kriminalität im Bereich der Um-
satzsteuerabführung, die sich im Rahmen sog. „Umsatzsteuerkarusselle“3 die mit
der Methode des Vorsteuerabzugs verbundenen Schwachstellen des Umsatz-
steuersystems zu Nutze macht. Dabei entstehen zusätzliche Vorteile durch den
innergemeinschaftlichen Erwerb, auf den seit 1993 aufgrund der Binnenmarkt-
richtlinie4 keine Umsatzsteuer mehr erhoben wird, sodass es dem Erwerber er-
möglicht wird, Netto- in Bruttopreise umzuwandeln.5

1 Gesetz vom 19.12.2001, BGBl. I 2001, 3922.
2 Der ebenfalls durch das Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz neu geschaffene

§ 370a AO, der die gewerbs- oder bandenmäßige Steuerhinterziehung zum Verbre-
chenstatbestand erhob, ist nach umfangreicher Kritik und massiven Zweifeln an der
Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift durch das „Gesetz zur Neuregelung der Telekom-
munikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur
Umsetzung der Richtlinie 2006/24/EG“ vom 21.12.2007 (BGBl. I 2007, 3198) mit Wir-
kung zum 01.01.2008 wieder aufgehoben worden (Art. 3 Nr. 3 des Gesetzes v. 21.12.
2007); stattdessen wurde mit Wirkung zum 01.01.2008 ein entsprechend ausgestalteter
besonders schwerer Fall der Steuerhinterziehung in § 370 Abs. 3 Nr. 5 AO normiert
(Art. 3 Nr. 2 lit. d des Gesetzes v. 21.12.2007).

3 Kritisch bezüglich der Begriffsverwendung auch für Lieferketten Hellmann, wistra
2005, 161, 162, der diesen Begriff nur für tatsächlich geschlossene Kreisläufe, in denen
alle Beteiligten zum Zwecke der Steuerhinterziehung zusammenwirken, verwenden
möchte. Für die generelle Funktionsweise und die Frage der Sanktionierungsbedürftig-
keit ist jedenfalls nicht entscheidend, ob die Lieferung im Kreis oder „nur“ in einer
Kette erfolgt.

4 Richtlinie v. 16.12.1991, ABl. EG Nr. L 376/1991, 1.
5 Vgl. auch Kemper, NStZ 2006, 593, 594.



A. Untersuchungsgegenstand

Diese Arbeit stellt zunächst kurz die Funktionsweise der Umsatzsteuerkarus-
selle, die der Ausgangspunkt für die diversen Maßnahmen des Steuerverkür-
zungsbekämpfungsgesetzes waren,6 dar. Hauptgegenstand der Arbeit ist die Un-
tersuchung der §§ 26b, 26c UStG, die in dogmatischer und rechtspolitischer Hin-
sicht hinterfragt werden. Nach einem Überblick über die steuersystematischen
Alternativen zu straf- und ordnungswidrigkeitsrechtlichen Ansätzen zur Betrugs-
bekämpfung wird anschließend ein Alternativvorschlag zur derzeitigen Fassung
der §§ 26b, 26c UStG entwickelt und vorgestellt.

In Bezug auf die Sanktionierung durch §§ 26b, 26c UStG soll hinterfragt wer-
den, inwieweit behauptete Sanktionslücken durch §§ 26b, 26c UStG geschlossen
werden können. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob diese Sanktionie-
rung zu einer Ungleichbehandlung der Steuerarten führt sowie ob und inwieweit
die §§ 26b, 26c UStG sich in das generelle Sanktionsgefüge des Steuerstraf-
rechts einfügen. Es wird untersucht, ob dies in bestimmten Konstellationen auf-
grund systemimmanenter Risiken gerechtfertigt sein kann. Zudem setzt die Ar-
beit sich damit auseinander, ob insbesondere mit Blick auf die gesetzgeberische
Intention sowie die Sanktionswürdigkeit der Wortlaut der Normen einschränkend
auszulegen ist.

B. Funktionsweise des Umsatzsteuersystems
und daraus folgende systembedingte Schwachstellen

I. Allgemeines Prinzip

Die Funktionsweise des Umsatzsteuersystems an sich ist in einer Vielzahl von
Lehrbüchern hinlänglich erläutert und soll hier daher nicht vertieft beschrieben
werden. Dargestellt werden sollen lediglich in aller Kürze die absoluten Grund-
züge der Umsatzbesteuerung, da diese Ursprung für die besondere Betrugsanfäl-
ligkeit des Umsatzsteuersystems und damit auch Gegenstand der diversen Lö-
sungsansätze in Literatur und Gesetzgebung sind.

Im Grundsatz hat das Umsatzsteuersystem sich im Laufe der Zeit und auf-
grund europarechtlicher Vorgaben zu einer Allphasen-Nettoumsatzsteuer mit
Vorsteuerabzug entwickelt, die es ermöglicht, dass in wirtschaftlicher Hinsicht
nur der Endverbraucher belastet wird.7 Erhebungstechnisch unterliegt allerdings
der Umsatz auf jeder Stufe der Umsatzsteuer („Allphasensystem“).8 Steuerpflich-
tige sind dabei die Unternehmer, denen die praktische Durchführung der Umsatz-

16 1. Kap.: Einführung und Problemdarstellung

6 Bericht des Finanzausschusses zum Steuerverkürzungsbekämpfungsgesetz, BT-
Drucks. 14/7471 S. 7 f.

7 Hahn/Kortschak, Kap. 1 Rn. 10; Stadie, Umsatzsteuerrecht Kap. 1 Rn. 1.10.
8 Hahn/Kortschak, Kap. 1 Rn. 11; Stadie, Umsatzsteuerrecht Kap. 1 Rn. 1.8.



steuerabführung und Vorsteuervergütung obliegt. Sie wird aus diesem Grunde
auch als „indirekte Steuer“ bezeichnet.9

Der Leistungserbringer stellt dabei dem Leistungsempfänger das Entgelt für
die Leistung zuzüglich Umsatzsteuer in Rechnung und führt die durch den Um-
satz entstehende Umsatzsteuer ab. Der Leistungsempfänger kann den jeweiligen
Umsatzsteuerbetrag unter den Voraussetzungen des § 15 UStG als Vorsteueran-
spruch gegenüber dem Fiskus geltend machen. Dabei liegt es in der Natur der
Sache, dass für denselben Vorgang des Wirtschaftslebens, nämlich den Umsatz
auf einer bestimmten Stufe, bei der Umsatzsteuerabführung und dem Vorsteuer-
abzug unterschiedliche Steuerpflichtige bzw. Vergütungsberechtigte, deren Steuer-
schuldverhältnisse unabhängig voneinander abgewickelt werden, betroffen sind.

Als weitere praktische Schwierigkeit bei der Aufdeckung von Missbrauchsfäl-
len kommt hinzu, dass folglich in aller Regel auch unterschiedliche Finanzämter
mit demselben Wirtschaftsvorgang im Rahmen der Umsatzsteuerberechtigung
und der Vorsteuervergütung befasst sind. Der Leistungsempfänger macht gleich-
zeitig mit der Umsatzsteuervoranmeldung seine Vorsteuerberechtigung in der
Höhe geltend, in der er selbst die Umsatzsteuer an den steuerpflichtigen Veräu-
ßerer abgeführt hat. Die Abführung der Umsatzsteuer durch den Veräußerer hin-
gegen ist ein separater Vorgang.

Da auch der Vorsteueranspruch grundsätzlich unabhängig davon besteht, ob
für den fraglichen Wirtschaftsvorgang durch den Veräußerer die Umsatzsteuer
entrichtet wird, liegt das Risiko für die Uneinbringlichkeit der Umsatzsteuerfor-
derung beim Fiskus. Insbesondere kann nach der Rechtsprechung des EuGH10

und auch des BFH11 einem Unternehmer der Vorsteuerabzug nicht versagt wer-
den, wenn dieser weder wusste noch wissen konnte, dass der fragliche Umsatz in
einen Betrug verstrickt ist. Lediglich wenn erwiesen ist, dass der Leistungsemp-
fänger wusste oder hätte wissen müssen, dass dieser Umsatz in eine Mehrwert-
steuerhinterziehung einbezogen ist, kann die Vorsteuererstattung verweigert wer-
den.12 Für die steuerrechtliche Beurteilung trägt dabei nach Ansicht des BFH der
den Vorsteueranspruch geltend machende Unternehmer die Beweislast dafür, dass
die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen und damit auch dafür, dass er von
einem möglichen Hinterziehungsplan eines anderen beteiligten Unternehmers
weder wusste noch wissen musste.13

B. Funktionsweise des Umsatzsteuersystems 17

9 Stadie, Umsatzsteuerrecht Kap. 1 Rn. 1.17.
10 EuGH, Urt. v. 6.7.2006 – Rs. C-439/04 und C-440/04 – Axel Kittel und Recolta

Recycling SPRL, Slg 2006, I-6161 = UR 2006, 594.
11 BFH, Urt. v. 19.04.2007 – V R 48/04, DStR 2007, 1524.
12 EuGH, Urt. v. 6.7.2006 – Rs. C-439/04 und C-440/04 – Axel Kittel und Recolta

Recycling SPRL, Slg 2006, I-6161 = UR 2006, 594; BFH, Urt. v. 19.04.2007 – V R 48/
04, DStR 2007, 1524.

13 BFH, Urt. v. 19.04.2007 – V R 48/04, DStR 2007, 1524.


